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Verstetigung Klimaschutzkonzept
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Beschlussvorschlag:
Der Rat der Gemeinde Morsbach beschließt, die Verwaltung zu beauftragen,
entsprechend der beschriebenen Variante 3 vorzugehen und eine Stellenbeschreibung
unter Berücksichtigung der Aufgabenfelder Klimaschutz und Tourismus zu entwerfen.

Begründung:
Klimaschutz ist eine Aufgabe, die nicht nach zwei Jahren enden sollte, sondern
langfristig gedacht werden muss. Grundlegend für eine Verstetigung des
Klimaschutzkonzepts ist, dass der dafür benötigte Prozess frühzeitig in Angriff
genommen wird. Die Verstetigung von koordinierten Klimaschutzaktivitäten in einer
Kommune umfasst nicht nur die Verstetigung des Klimaschutzmanagements. Soll das
Thema Klimaschutz in einer Kommune dauerhaft verankert werden, bedarf es daneben
weiterer Grundlagen. Dazu zählen insbesondere:

 Klimaschutzziele, welche Orientierung geben und im Zentrum der

Klimaschutzarbeit stehen

 Strategien, wie diese Ziele zu erreichen sind

 Finanzierung als Grundlage für die Umsetzung

 Organisation/Strukturen, welche die Umsetzung zentral steuern und die

Klimaschutzarbeit vor Ort leisten

Ohne diese Grundlagen wird die konkrete Klimaschutzarbeit (z. B. Umsetzung von
Maßnahmen in- und außerhalb der Verwaltung, Beteiligungsprozesse,
Netzwerkbetreuung, sowie Controlling) auf Dauer schwierig. Je mehr Grundlagen bzw.
erfolgsversprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, desto besser kann das
Thema Klimaschutz verstetigt werden.



Das Klimaschutzmanagement ist während der jetzigen Förderung im Fachbereich III
Bauen, Umwelt, Planen angesiedelt. Zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wird die
Stelle für zwei Jahre vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
gefördert. Die Förderung hat bereits dazu beigetragen den Klimaschutz in der
Kommune zu verankern. Ziel sollte nach der Förderung sein, die Stelle mindestens auf
diesem Niveau zu belassen. Verschiedene Varianten stehen hierfür zur Verfügung:

1) Förderung „Einsatz eines Umsetzungsmanagements“
Die Beantragung eines Anschlussvorhabens für die Umsetzung des sich in
Erstellung befindlichen Klimaschutzkonzeptes „Klimafreundliche Mobilität“ erfolgt
nach neuer Richtlinie unter der Ziffer 4.1.10 b) – Einsatz eines
Umsetzungsmanagements für ein Vorhaben mit einer Laufzeit von 24 Monaten.
Gefördert wird ein Klimaschutzmanagement für die Umsetzung von
Fokuskonzepten beziehungsweise Klimaschutzteilkonzepten. Voraussetzung ist,
dass sich das Konzept auf die Handlungsfelder Mobilität oder Abfallwirtschaft
bezieht. Der Zuschuss beträgt 40 % der förderfähigen Gesamtausgaben. Durch
das Klimaschutzkonzept „Klimafreundliche Mobilität“ wäre diese
Anschlussförderung für die Gemeinde Morsbach möglich.

2) Förderung „Erstvorhaben Integriertes Klimaschutzkonzept“
Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes, welches mehrere
Handlungsfelder betrachtet und damit eine umfassende Bewertung der
möglichen Maßnahmen und Potenziale für die Gemeinde Morsbach aufzeigt, ist
laut des Projektträgers für die Gemeinde Morsbach trotz der jetzigen Förderung
weiterhin möglich. Die Förderung ist unter Ziffer 4.1.8 a Erstvorhaben
Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement zu beantragen. Der Zuschuss
beträgt 70 % der förderfähigen Gesamtausgaben. Der Bewilligungszeitraum
beträgt 24 Monate.

3) Festanstellung zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Konzept
a. Klimaschutz in Verbindung mit nachhaltigem Tourimus als Stabsstelle:

Das Klimaschutzmanagement ist als Stabsstelle für Querschnittsaufgaben
angesiedelt

b. Klimaschutz im Fachbereich: Das Klimaschutzmanagement ist in einem
Fachbereich (z.B. Fachbereich III Bauen, Umwelt, Planen) angesiedelt
und agiert von dieser Stelle aus

c. Stellenteilung innerhalb der Verwaltung: Das Klimaschutzmanagement hat
neben Klimaschutzmanagement-Aufgaben weitere Aufgabenfelder (z.B.
„nachhaltiger Tourismus“)

d. Stellenteilung außerhalb der Verwaltung: Das Klimaschutzmanagement
hat neben Klimaschutzmanagement-Aufgaben auch weitere
Aufgabenfelder für andere Auftraggeber (z.B. Gemeindewerke)

In der folgenden Tabelle sind Pro- und Contra-Argumente für das Anschlussvorhaben
(Nr. 1) und für eine Festanstellung/Verstetigung (Nr. 3) aufgelistet. Frau Schaaf von der
Kommunal Agentur NRW hat dazu ergänzt: „Sowohl für das Erstvorhaben als auch für
das Anschlussvorhaben gilt, dass das KSM selber keine Maßnahmen umsetzen darf.
Die Umsetzung der Maßnahmen obliegt den Sachbereichen / Fachabteilungen der
Städte und Gemeinden, die für die Maßnahmenumsetzungen eigene
Personalressourcen bereitstellen müssen.“
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Quelle: Kommunal Agentur NRW

Die Verwaltung schlägt unter Abwägung der oben genannten Punkte vor, eine Stelle im
Stellenplan 2024 einzurichten und dabei die Aufgabenfelder Klimaschutz und
nachhaltigen Tourismus zu berücksichtigen.

Die Verwaltung soll daher beauftragt werden, eine Stellenbeschreibung für die
einzurichtende Stelle zu entwerfen und in der nächsten Sitzungsrunde vorzustellen.

Haushaltsmäßige Auswirkungen: ja nein

Die Mittel stehen zur Verfügung.
Haushaltsansatz gesperrt. Freigabe durch Rat/Kämmerei erforderlich.
Haushaltsansatz reicht nicht aus. Genehmigung durch Rat/Kämmerei
erforderlich.
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Michelle Zimmermann Bürgermeister


